
Abschrift (Telekopie gemäß § 169 Abs. 3 ZPO) 

35 C 624/19 

Amtsgericht Oberhausen. 

IM NAMEN DES VOLKES 

Urteil 

In dem Rechtsstreit 

Klägerin, 
Prozessbevollmächtigter: 

gegen 

Beklagte, 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte •••••••••• 

hat das Amtsgericht Oberhausen 

im vereinfachten Verfahren gemäß § 495a ZPO ohne mündliche Verhandlung am 

02.07.2019 

durch die Richterin am Amtsgericht ••• 

für Recht erkannt: 

. Der Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding vom 
12.03.2019, Az. 19-0719797-0-5 wird aufrechterhalten. 

Die Beklagte trägt auch die weiteren Kosten des Verfahrens. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Ohne Tatbestand (gemäß § 313a Abs. 1 ZPO). 
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Tatbestand: 

Die zulässige Klage ist begründet. 

Die Klägerin hat in der Hauptsache einen Anspruch auf Zahlung von 598,50 EU R 
aus dem zwischen den Parteien geschlossenen gewerblichen Dauerauftrag zur 
selbstständigen/beruflichen Tätigkeit als Model. 

Der vertragliche Anspruch der Klägerin ist entstanden und fällig. 

Die Parteien haben den Vertrag am 24.11.2018 geschlossen. Nach dem Vertrag 

wurde die Klägerin von der Klägerin beauftragt, eine digitale Fotoserie von der 
Beklagten anzufertigen und als Fotowerbeanzeige zu Erwerbszwecken im Internet 
auf der Internetseite www.models-week.de zu veröffentlichen. Die Klägerin hat ihre 
vertraglichen Pflichten erfüllt und die Fotoserie gefertigt und die Anzeige im Internet 
veröffentlicht. 

Der Anspruch ist auch nicht durch den Widerruf der Beklagten vom 30.11 .2018 
untergegangen. 

Der Beklagten steht kein Widerrufsrecht gemäß § 312 b Abs. 1 BGB zu. 
Voraussetzung sämtlicher Widerrufsrechte in den §§ 312 ff BGB ist gemäß § 312 
Abs. 18GB das Vorliegen eines Verbrauchervertrags im Sinne des § 310 Abs. 2 
BGB. Der streitgegenständliche Vertrag ist kein Verbrauchervertrag in diesem Sinne, 
da die Beklagte im Rahmen des streitgegenständlichen Vertrages nicht als 
Verbraucherin zu behandeln ist. Verbraucher ist gemäß § 13 BGB jede natürliche 
Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
können. Dies war bei der Beklagten nicht der Fall. Die Klägerin hat unbestritten 
vorgetragen, dass Zweck des Vertrages die Aufnahme bzw. die Fortsetzung einer 
selbstständigen, gewerblichen Tätigkeit der Beklagten als Fotomodel war. Dies wird 
durch die Überschrift des Vertragsformulars gestützt. Es ging der Beklagten auch 
nach dem Vertragszweck darum, durch die Vermittlung über die Plattformen der 
Klägerin entgeltliche Tätigkeiten als Model in verschiedenen Bereichen vermittelt zu 
bekommen. Sie trägt selbst vor, dass Mitarbeiter der Klägerin lukrative Verträge 
erwähnten und sie sich genau davon bei Vertragsschluss leiten ließ. Es ging der 
Beklagten bei Abschluss des Vertrages, um die Förderung ihrer selbstständigen 
entgeltlichen Tätigkeit als Model. Die Beklagte hat als Unternehmerin im Sinne des § 
14 BGB den Vertrag abgeschlossen. 

Überdies hat die Beklagte schon den Zugang des Widerspruchsschreibens vom 
30.11 .2018 bei der Klägerin nicht hinreichend vorgetragen bzw. keinen tauglichen 
Beweis angeboten. Die Vorlage eines Einlieferungsbelegs reicht für den Beweis des 
Zugangs eines Schreibens nicht aus. Zudem geht nicht einmal aus dem Beleg 
hervor, dass die Beklagte etwas gerade an die Klägerin versendet hat. Der Zugang 
eines Schriftstücks ist durch diesen Beleg ebenfalls nicht belegt. 

Schließlich stünde der Beklagten selbst als Verbraucherin und bei unterstelltem 
Zugang der Widerrufserklärung bei der gegebenen Sachlage kein Widerrufsrecht zu, 
da das Widerrufsrecht gemäß § 356 Abs. 5 BGB erloschen wäre. Der Vertrag verhält 
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sich über die Anfertigung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen 
digitalen Fotos und die Einstellung der digitalen Fotos auf digitale Casting-Portale. 
Die Klägerin hat durch die Anfertigung der Fotos bereits mit der Durchführung des 
Vertrages begonnen. Die Beklagte wurde auch entsprechend der Vorgaben des § 
356 Abs. 5 Nr. 1. und 2. BGB belehrt ausweislich des unbestritten dreifach 
unterschriebenen "Informationsblatts zum gewerblichen Daueranzeigenauftrag zur 
selbstständigen/beruflichen Tätigkeit als Model" (Anlage K 2, BI. 25 d.A.). Selbst 

wenn man die Behauptung der Beklagten, sie habe keine Gelegenheit gehabt, den 
Inhalt des Schreibens aufmerksam zu lesen aufgrund des Gedränges, der lauten 
Musik und der ständigen Ansprache durch Mitarbeiter der Klägerin, unterstellt, so 
geht das Gericht aufgrund der Gestaltung des Merkblatts und der unstreitig erfolgten 
Unterschriften der Beklagten davon aus, dass ihr die textlich durch Fettdruck und 
Einrahmung stark hervorgehobenen Textteile direkt über dem Unterschriftfeld nicht 
entgangen sein können. Dies auch nicht, wenn Gedränge, Musik und ständige 
Ansprache herrschten. Die Klägerin ist eine volljährige Frau. Sie hatte erfahren, dass 
die Leistungen der Klägerin Geld kosten. Sie wusste, dass sie einen Vertrag 
unterschrieben hatte. Bei der Leistung von weiteren Unterschriften muss ihr klar 
gewesen sein, dass sie weitere rechtserhebliche Erklärungen unterschreibt. Die 
Beklagte trägt nicht vor, was sie alternativ dachte, zu unterschreiben. Das Gericht 
geht von einem Mindestmaß an Aufmerksamkeit bei der Klägerin aus bei Leistung 
der Unterschriften, welches sich zumindest auf die eingerahmten, fettgedruckten und 
direkt über den Unterschriften stehenden Textteile bezog. Es ist im Ergebnis also 
zum einen davon auszugehen, dass die Beklagte ein Erklärungsbewusstsein bei 
Leistung der Unterschriften hatte und sich dieses auch auf den oben beschriebenen 
Inhalt der eingerahmten und fettgedruckten Textinhalte bezog. Sie hat insoweit 
wirksam der sofortigen Vertragsdurchführung zugestimmt und damit ihr 
Widerrufsrecht gemäß § 356 Abs. 5 BGB verloren. 

Der Anspruch auf die zugesprochenen Zinsen ergibt sich gemäß §§ 280, 286 Abs. 2 
Nr. 1, 288 Abs. 1, Abs. 2 BGB. Ausweislich f) der allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Vertrages zwischen den Parteien war der zu zahlende 
Gesamtbetrag 10 Tage nach Vertragsunterzeichnung, welche am 24.11.2019 
stattgefunden hat, zu zahlen. Nach Ablauf dieses nach dem Kalender zu 
bestimmenden Zeitpunkts befand sich die Beklagte im Verzug mit der Zahlung. Auch 
hier ist die Beklagte aus oben genannten Gründen nicht als Verbraucherin zu 
behandeln, so dass § 288 Abs. 2 BGB eingreift. 

Die Klägerin hat auch Anspruch auf die Pauschale von 40 EUR gemäß § 288 Abs. 5 
BGB. An dem konkreten Vertrag war die Beklagte nicht als Verbraucherin beteiligt 
(s.o.). 

Die prozessualen Nebenentscheidungen ergeben sich aus §§ 91, 708 Nr. 11, 711, 
713 BGB 

Rechtsbeh elfsbel ehru ng: 

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung für jeden zulässig, der durch 

dieses Urteil in seinen Rechten benachteiligt ist, 
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1. wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600,00 EUR übersteigt oder 

2. wenn die Berufung in dem Urteil durch das Amtsgericht zugelassen worden ist. 

Die Berufung muss innerhalb einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung 

dieses Urteils schriftlich bei dem Landgericht Duisburg, König-Heinrich-Platz 1, 

47051 Duisburg, eingegangen sein. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des 
Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung, dass gegen 

dieses Urteil Berufung eingelegt werde, enthalten. 

Die Berufung ist, sofern nicht bereits in der Berufungsschrift erfolgt, binnen zwei 

Monaten nach Zustellung dieses Urteils schriftlich gegenüber dem Landgericht 

Duisburg zu begründen. 

Die Parteien müssen sich vor dem Landgericht Duisburg durch einen Rechtsanwalt 

vertreten lassen, insbesondere müssen die Berufungs- und die 

Berufungsbegründungsschrift von einem solchen unterzeichnet sein. 

Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des 

angefochtenen Urteils vorgelegt werden. 

-


